


Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2013 bis 31. Juli 2014 

529 

 Der Rat erklärt erneut, dass der immer umfangreichere Beitrag, den die regionalen und subre-

gionalen Organisationen leisten, die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Wahrung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherh
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 Der Rat erinnert daran, dass Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit von zentraler Bedeutung für 

die Förderung und Wahrung des Friedens, der Stabilität und der Entwicklung auf der Welt sind. In 

dieser Hinsicht betont der Rat, dass die Beendigung der Straflosigkeit unerlässlich ist, damit eine Ge-

sellschaft, die sich in einem Konflikt oder einer Postkonfliktsituation befindet, vergangene schwere 

völkerrechtliche Verbrechen aufarbeiten kann und künftige schwere völkerrechtliche Verbrechen ver-

hindert werden können. In dieser Hinsicht hebt der Rat hervor, dass regionale und subregionale Orga-

nisationen und Abmachungen zur Rechenschaftsziehung beitragen können, indem sie den Ausbau der 

Kapazitäten der innerstaatlichen Justizsysteme in geeigneter Weise unterstützen und mit den interna-

tionalen Mechanismen, Gerichten und Gerichtshöfen, namentlich dem Internationalen Strafgerichts-

hof, zusammenarbeiten. 

 Der Rat ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Kapazitäten der regionalen und subregio-

nalen Organisationen auf dem Gebiet der Konfliktprävention und des Krisenmanagements sowie der 

Stabilisierung nach Konflikten in geeigneter Weise auszubauen. Der Rat unterstreicht, wie wichtig es 

ist, dass die regionalen und subregionalen Organisationen ihre Kapazitäten auf dem Gebiet der Frie-

denssicherung ausbauen, und wie wertvoll die internationale Unterstützung für ihre Bemühungen ist. 

Der Rat bittet alle Mitgliedstaaten, in dieser Hinsicht gegebenenfalls einen aktiveren Beitrag zu leis-

ten. 

 Der Rat erklärt erneut, dass die Regionalorganisationen dafür verantwortlich sind, die benötigten 

personellen, finanziellen, logistischen und sonstigen Ressourcen für ihre Organisationen zu beschaf-

fen, namentlich über Beiträge ihrer Mitglieder und Unterstützung durch ihre Partner. Der Rat betont, 

dass die Finanzierung der Regionalorganisationen berechenbarer, nachhaltiger und flexibler gestaltet 

werden muss, wenn diese im Rahmen eines Mandats der Vereinten Nationen Friedenssicherungsmaß-

nahmen durchführen, und begrüßt die von den Partnern in dieser Hinsicht bereitgestellte wertvolle fi-

nanzielle Unterstützung. 

 Der Rat legt den regionalen und subregionalen Organisationen und Abmachungen nahe, bei der 

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ihre Zusammenarbeit untereinander, 

namentlich zum Ausbau un倄瀀eאԑm
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rung von Toleranz und Frieden anzuregen und ein besseres Verständnis zwischen Ländern, Kulturen 

und Zivilisationen zu fördern. 

 Der Rat würdigt den Generalsekretär für seine Bemühungen, in seine regelmäßigen Berichte an 

den Rat Bewertungen der bei der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den zustän-

digen Regionalorganisationen erzielten Fortschritte aufzunehmen, und ersucht ihn, diese Bemühungen 

fortzusetzen. Der Rat ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen nächsten halbjährlichen Bericht an 

den Rat und die Generalversammlung über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 

den regionalen und sonstigen Organisationen Empfehlungen zu der Frage aufzunehmen, wie die Zu-

sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und maßgeblichen regionalen und subregionalen Or-

ganisationen und Abmachungen verbessert werden kann.“ 

 Auf seiner 7050. Sitzung am 28. Oktober 2013 behandelte der Rat den Punkt 

„Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organisa-

tionen bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

Stärkung der partnerschaftlichen Synergie zwischen den Vereinten Nationen und der Organisa-

tion der Islamischen Zusammenarbeit 

Schreiben des Ständigen Vertreters Aserbaidschans bei den Vereinten Nationen vom 3. Oktober 

2013 an den Generalsekretär (S/2013/588)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, Herrn Ekmeleddin İhsanoğlu, den Generalsekretär der Or-

ganisation der Islamischen Zusammenarbeit, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur 

Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mitgliedern des 

Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab
405

: 

 Der Sicherheitsrat erinnert an die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und 

bekräftigt seine Hauptverantwortung nach der Charta für die Wahrung des Weltfriedens und der inter-

nationalen Sicherheit. 

 Der Rat erklärt erneut, dass die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den re-

gionalen und subregionalen Organisationen und Abmachungen in Angelegenheiten, die die Wahrung 

des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betreffen, und im Einklang mit Kapitel VIII der 

Charta die kollektive Sicherheit verbessern kann. 

 Der Rat erinnert an seine früheren einschlägigen Resolutionen und die Erklärungen seines Präsi-

denten, in denen unterstrichen wird, wie wichtig der Aufbau wirksa




